
Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 07.07.2007 
 
 
TOP1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorstand wurde festgestellt, dass die MV beschlussfähig ist. 
Zum Versammlungsleiter wurde Jesko Merkel, zum Protokollführer Daniel Weber. 
 
TOP2: Beschluss der Tagesordnung 
 
Zu der vorläufigen Tagesordnung wird der zusätzliche TOP Änderung der Beitragsordnung 
nach TOP 5 aufgenommen. 
 
TOP3: Verabschiedung des Protokolls der ordentlichen MV vom 16.12.2006 
 
Es wird einstimmig beschlossen, dieses Protokoll erst auf der nächsten ordentlichen MV zu 
verabschieden. 
 
TOP4: Bericht des Vorstands 
 
Der Verein ist nun stärker in das Alumni-Netzwerk des Fachbereichs integriert. 
 
Um die Arbeit des Vereins zu erleichtern hat der Vorstand eine geänderte Satzung erarbeitet. 
(s. a. TOP5) 
 
Das Finanzamt hat die Gemeinnützigkeit erneut anerkannt, allerdings wurden die bislang 
fehlenden Aktivitäten zur Förderung der Wissenschaft bemängelt. Auch um diesen Mangel zu 
beseitigen wird angestrebt, im kommenden WS ein Kolloquium auszurichten. 
 
Die Arbeit der Physik-Fachschaft wurde mit einer Geldzuwendung unterstützt. 
 
TOP5: Änderung der Satzung 
 
Nach Diskussion des vorher versandten Satzungsentwurfs werden die folgenden 
Satzungsänderungen einstimmig beschlossen: 
 

• In §1: Streichung der Vereinsanschrift 
• §4 (2) wird geändert zu: Ordentliche Mitglieder können alle aktiven und ehemaligen 

Studierenden, Absolventen, Lehrende, und Angestellte des Fachbereichs Physik der 
Universität Dortmund werden. 

• §4 (3) wird geändert zu:  Außerordentliche Mitglieder können alle an der Fakultät 
Physik interessierte natürliche und juristische Personen werden. 

• §4 (4)  wird geändert zu: Die ordentliche und außerordentliche Mitgliedschaft wird 
durch eine formlose schriftliche oder elektronische Beitrittserklärung beantragt. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht jedoch nicht. 
Der Vorstand ist berechtigt, die Aufnahme in den Verein ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen. 

• §6 (1) und (2) werden geändert zu: §6 (1)  Es ist ein Jahresbeitrag zu entrichten. Die 
Höhe des Beitrags und die Zahlungsweise regelt eine von der Mitgliederversammlung 
beschlossene Beitragsordnung. 

• In § 8 (1) neu: (c) der Beirat (fakultativ) 



• §9 (1) geändert zu: Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Soweit nicht in 
dieser Satzung ausdrücklich andere Zuständigkeiten geregelt sind, ist die 
Mitgliederversammlung für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig.  

• §9 (2) neu: (f) Einrichtung des Beirats 
• §9 (4) geändert zu: Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 

teilnehmenden Mitglieder beschlussfähig, wenn gemäß § 9 (3) ordentlich eingeladen 
wurde. Ihre Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. 

• § 10 (1) geändert zu: Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Finanzreferenten. Die 
Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise 
beschränkt, dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und zu allen sonstigen 
Verfügungen über Grundstücke oder grundstücksgleichen Rechten, sowie zur 
Aufnahme eines Kredites von mehr als 1.000,00 Euro die Zustimmung der 
Mitgliederversammlung erforderlich ist. 

• §10 (3) wird geändert zu: Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf ein 
Jahr gewählt. Wiederwahl ist möglich. Er bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit solange 
im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist. Wird zwischen … 

• §10 (4) neu: Dem Vorstand können durch Wahl in der Mitgliederversammlung bis zu 
drei Beisitzer beigeordnet werden. Die Beisitzer sind zur Teilnahme an 
Vorstandssitzungen berechtigt und haben auf diesen Stimmrecht. 

• §11 neu: Beirat - Sofern die Mitgliederversammlung einen Beirat einrichtet, wird sie 
seine Aufgaben in einer nach § 9 (8) beschlossenen Geschäftsordnung regeln. 

 
 
 
TOP6: Änderung der Beitragsordnung 
 
In der Beitragsordnung wird (1) ergänzt um: Studierende des Fachbereichs Physik der 
Universität Dortmund sind vom Beitrag befreit. 
Die Änderung wurde einstimmig beschlossen. 
 
TOP7: Abschlussfeier Januar 2008 
 
Stephan Nies und Jesko Merkel haben mit dem Fachbereich einen Termin vereinbart 
(11.01.07, 16:00 h) und den groben Ablauf festgelegt: 

• Begrüßung durch Fachbereich und Verein 
• Kurzvorträge durch 1 Ehemaligen und 2 Absolventen 
• Zeugnisverleihung 
• Imbiss 

Es wird zur Zeit noch nach einem geeigneten musikalischen Rahmen gesucht. 
 
 
TOP8: Newsletter 
 
Es wird nach wie vor angestrebt, einen Newsletter für die Mitglieder herauszugeben.  
 
TOP9: Verschiedenes 
 
Der Vorstand wird prüfen, ob der Verein eine Exkursion für die Physik-Studierenden fördern 
kann. 


